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Mietpreise 
 

Halle inkl. Reiterstube, WC und Parkplatz vor der Reithalle 
 

Pro Tag Fr. 1'300.00 
 
Zusätzliche Nebenräume und Gelände 

  

 

Küche inkl. Festbestuhlung ganzes Wochenende Fr. 650.00 
Einzeltage Fr. 400.00 
Kurse pro Stunde Fr. 50.00 
Hindernismaterial nach Absprache  
Büroraum pro Tag Fr. 50.00 
Juryraum pro Tag Fr. 50.00 
Allwetterplatz zum Anreiten pro Tag Fr. 300.00 
Neuer Parkplatz pro Tag  Fr. 200.00
 
  
Springplatz Sandplatz pro Tag Fr.  1'000.00 
Lautsprecheranlage pro Tag Fr. 200.00 
Funkmikrofon pro Tag Fr. 50.00 
Abfallgebühren nach Aufwand  

 
Reiterstube mit Küche, WC, Parkplätze vor der Reithalle und Bestuhlung 

 
Tag oder Abend 24 Std. / ohne Geschirr Fr. 300.00 
Stadtvereine, Mitglieder RCP, RVF & Abonnenten Fr. 150.00 
Zuschlag für Heizung im Winter Fr. 50.00 
Abfallgebühren nach Aufwand  

 
Allgemeine Bestimmungen 

 
 Für die Schlüsselabgabe und Abnahme der ganzen Anlage ist der Hallenwart, 

Herr Alfons Zindel, Tel. 079 320 44 32 zuständig. 
 

 Die Anlage d.h. die benutzten Räume müssen in gereinigtem Zustand übergeben 
werden. Küche und WC sind feucht aufzunehmen. Die Reiterstube kann 
besenrein abgegeben werden. Abfalleimer sind zu entleeren. 

 
 Die gesamte Anlage ist in sauberem Zustand zu übergeben. 
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 Plakate sind nur an den vom Hallenwart erlaubten Stellen anzubringen. 
Plakate und Anschläge sind nach der Veranstaltung wieder zu entfernen (inkl. 
Reissnägel, Klebestreifen etc.) 

 
 Dauerwerbung in der Halle darf weder überdeckt noch entfernt werden. 

 
 Es dürfen keine baulichen Veränderungen an der Anlage vorgenommen werden. 

 
 Sämtliche Notausgänge sind innen und aussen frei zu halten. 

 
 Fahrzeuge sind ausschliesslich auf dem Parkplatz der Reitanlage abzustellen. 

Das anliegende Gelände ist freizuhalten. 
 
 Der Mieter hat sich über die zur Verfügung stehenden Löschmittel zu informieren. 

Er kennt die Standorte und die Handhabung. 
 
 Für allfällige Schäden an der Anlage haftet der Mieter. 

 
 Versicherung ist Sache des Mieters. 

 
 Der Vermieter lehnt jegliche Haftung ab. 

 
 Bei Veranstaltungen sind nachstehende Lieferanten vom Reitverein Falknis 

zwingend zu berücksichtigen 
 

Bachmann Getränke, Landquart 

Brauerei Locher AG, Appenzell 

Metzgerei Möhr, Maienfeld 

Thomas Marugg, Weinhandel und Eigenkelterung, Fläsch 
 
Bündner Pferdeversicherung, Chur 
 
 
 
 
Die allgemeinen Bestimmungen haben Gültigkeit ab 1. Februar 2004 

 
Reitverein Falknis Maienfeld 
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